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Claudia Pinl 

Mit 45 zum „alten Eisen"? 

Ältere auf dem Erwerbsarbeitsmarkt 

"Wir suchen eine/n Personalsachbearbeiter/in. Sie sind idealerweise ca. 30 Jahre alt und haben 
eine kaufmännische Ausbildung „." 
"Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen der Touristikbranche „." 
„Eine nette, offene Arbeitsatmosphäre in einem jungen, aufgeschlossenen Team ... " 
„Haben Sie idealerweise Erfahrung im Vertrieb von Kunststoffen? Sind Sie bis zu 30 Jahre alt? ... " 
„„. suchen wir Sie, die Sekretärin der Geschäftsleitung. Sie sind 25 35 Jahre jung „." 
„„. zu besetzen: Financial Analyst. Mehrjährige Erfahrung im Rechnungswesen, bis ca. 33 
Jahre „." 
"Wir sind ein junges, dynamisches Team mit ca. 70 Mitarbeitern und suchen junge engagierte 
Menschen mit PC-Kenntnissen „." 

Von 372 großformatigen Stellenanzeigen in der Samstagsausgabe einer Regionalzei­
tung (Kölner Stadtanzeiger vom 25./26.7.1992) wiesen 72 bzw. 15,6 Prozent Altersbe­
schränkungen auf. Sei es, daß ausdrückliche Höchstaltersgrenzen vermerkt waren, sei 
es~ daß „Berufsanfänger" oder „Nachwuchssekretärinnen" gesucht wurden. Die An­
zeigen, in denen vom „jungen, dynamischen Team" die Rede war, habe ich nicht mit­
gezählt. Die Steuerfachgehilflnnen, Reisebürokaufleute, Verkäuferinnen, Sachbearbei­
terinnen oder Konditormeister, die in dieser Art Anzeigen gesucht werden, sind „idea­
lerweise" bis zu 30 Jahre alt. Bei männlichen Führungskräften der unteren und mittle­
ren Ebene kann die Altersgrenze auch schon mal auf 40 Jahre hochrutschen. 
In ?er großen Mehrzahl der Inserate gibt es zwar keine Altersvorgaben, was aber nicht 
heißt, daß nicht intern doch entsprechend ausgewählt würde. Eher selten sind Anzei­
gen wie die einer Werbeagentur, die ihre Suche nach einer Steuerfachgehilfln mit der 
Bemerkung versah: „ Wie alt Sie sind, ist uns im Grunde gleich, solange Sie nicht alt im 
Kopf sind." 

In Weiten Bereichen des Erwerbslebens ist 40 die Schallmauer für Einstellungen. So 
stellt beispielsweise die größte deutsche Rundfunkanstalt, der WDR in Köln, Men­
sc~en über 40 nur noch in Ausnahmefällen mit Festvertrag an. Als geradezu alten­
ferndlich muß die Personalpolitik der Schweizer Nestle AG gelten, die 50jährige nicht 
mehr einstellt (manager magazin 1992, S. 164). Ab 50 scheint es bei Frauen wie Män­
nern auch mit Beförderungen nicht mehr so recht weiterzugehen. In den gehobenen, 
a~ademischen Berufen ist „man" in diesem Alter entweder schon ziemlich weit oben, 
„idealerweise" also im Vorstand oder der Geschäftsführung, mindestens aber Leiterin 
der Presseabteilung. Oder man/ frau harrt mehr oder weniger resigniert bis zur Rente 
oder zum Vorruhestand aus. Aber im Zeitalter von Personalabbau auch auf der Ver­
Waltungsebene („lean management") müssen die 50- bis 60jährigen lange vor Errei­
~en der gesetzlichen Altersgrenze mit ihrer Abschiebung rechnen. Dabei reicht vielen 

nternehmen die zur Zeit noch bestehende Möglichkeit, Menschen ab 58 in den Vor­
ruhestand zu versetzen, nicht aus. IBM Deutschland schickt Führungskräfte auf „frei­
~lliger" Basis bereits mit 57,5 Jahren nach Hause; die BP AG und Ford Köln schnürten 
a er auch schon für 50jährige Vorruhestandspakete (manager magazin 1992, S. 161). 

Für Frauen in Führungspositionen stellt sich das Problem ähnlich wie für Männer. 
Allerdings sind nur zwei Prozent aller erwerbstätigen Frauen als Amts- oder Abtei- 21 



lungsleiterinnen oder als Direktorinnen tätig (von den erwerbstätigen Männern sind 
es über neun Prozent). Die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen ist in den „weniger 
anspruchsvollen" beruflichen Positionen wie Bürofach- und Bürohilfskräfte, Verkäu­
ferinnen, Hilfsarbeiterinnen oder landwirtschaftliche Arbeitskräfte zu finden.1

) Eine 
Mehrheit von erwerbstätigen Frauen ist nach einer Umfrage bereits ab 25 Jahren der 
Auffassung, keine weiteren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten mehr zu haben 
(Frauenförderung 1988, S. 40). In den typischen Frauenberufen gibt es keine oder nur 
geringe Aufstiegsmöglichkeiten; viele haben auch ein „Image der Jugendlichkeit" -
ältere Arzthelferinnen oder grauhaarige Friseurinnen sind schlecht vorstellbar und 
kommen in der Praxis auch selten vor. Berufsunterbrechung durch Familienarbeit und 
„neuer Start ab 35" bedeuten für Frauen in der „dritten Phase" meist Beschäftigung 
unter Qualifikation oder Umschulung in anstrengende, schlechtbezahlte Berufe, wie 
etwa den der Altenpflegerin.2) Oft endet der „neue Start" auch für Frauen mit abge­
schlossener Berufsausbildung an der Supermarktkasse oder als Ungelernte in der In­
dustrie (Plog 1990, S. 40). Berufliche Zufriedenheit hängt u.a. von Entfaltungsmöglich­
keiten in der Arbeit und von guter Bezahlung ab. Die meisten Tätigkeiten, in denen 
Frauen beschäftigt werden, bieten weder das eine noch das andere. Sofern das finan­
zielle Auskommen gesichert ist, sind viele Frauen (und Männer) aus untergeordneten 
Positionen über einen vorzeitigen Ruhestand eher erleichtert als Managerinnen. Auch 
wenn das Ende der Erwerbstätigkeit ein Stück sozialer Isolierung bedeutet. Dicke Ab­
findungen, um den Übergang zum Rentenbezug zu erleichtern, wie im Fall der Ford­
und BP-Manager, werden diesen Frauen nicht bezahlt. 

Wie es die Bundesanstalt für Arbeit sieht 

Die Erwerbsquote, der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölke­
rung im entsprechenden Alter, sinkt ab dem 45. Lebensjahr kontinuierlich, bei Frauen 
etwas schneller als bei Männern. Durch die Einführung neuer Bestimmungen wie 
flexible Altersgrenze, Vorruhestandsregelung und Altersübergangsgeld ist die Er­
werbsquote der Älteren noch weiter zurückgegangen. Aber infolge des „ ungünstigen 
Altersaufbaus" der Bevölkerung handelt es sich in absoluten Zahlen immer noch um 
eine beträchtliche Anzahl von Männern und Frauen, die über das 45.Lebensjahr hinaus 
erwerbstätig sind. 30,6 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Män­
ner waren Ende September 1991 im westlichen Teil Deutschlands 45 Jahre oder älter. 
Von den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen standen 27,5 Prozent in 
diesem Alter (das sind im Fall der Frauen 2,6 Millionen von 9,6, Millionen sozialver­
sicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt) (ANBA 3/1992, S. 360). 
Die Bundesanstalt für Arbeit definiert Erwerbspersonen über 45 als „ältere Arbeitneh­
mer". Wenn ältere Menschen arbeitslos werden, dauert dieser Zustand meist erheblich 
länger als beim Durchschnitt der Erwerbslosen. Bis zum 50. Lebensjahr sind Frauen 
wie Männer in ähnlicher Weise durch Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. Erst bei den 
über 55jährigen Langzeitarbeitslosen stellen Frauen einen höheren Prozentsatz als 
Männer: von den 50- bis unter 55jährigen Männern waren Ende September 1991 44,2 
Prozent ein Jahr oder länger arbeitslos; von den gleichaltrigen Frauen waren 44,3 Pro­
zent ein Jahr oder länger arbeitslos. Dagegen waren über 60 Prozent aller arbeitslosen 
Frauen im Alter von 55 bis unter 60 Jahren mindestens ein Jahr arbeitslos (Männer: 53,5 
Prozent). Im „alten" Bundesgebiet gab es Ende September 1991 285.536 arbeitslose 
Frauen über 45 (37 Prozent aller arbeitslos registrierten Frauen) und 342.875 arbeitslose 
Männer über 45 (das sind 40,9 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Männer) (ANBA 
3/1992, s. 415 f.). 

22 Das tatsächliche Ausmaß der Arbeitslosigkeit Älterer können diese Zahlen nur andeu-



tungsweise wiedergeben. Arbeitsmarktpolitische . .Instrumente" wie Vorruhestands­
r~gelung und Altersübergangsgeld 11entlasten" die Arbeitslosenstatistik (auch wenn 
~Ie Bezieherlnnen in der Statistik der Leistungsempfänger geführt werden). Resigna­
tion läßt insbesondere Frauen, die nicht Arbeitslosengeld oder -hilfe beziehen, in die 
„Stille Reserve" abwandern. 

Rechtliche Schranken gegen Ältere 

Rechtliche Altersbeschränkungen für Arbeitsverhältnisse gibt es nur im Beamtenrecht 
(bzw. bei Richterinnen und Soldaten). Das Höchstalter für die Einstellung in den Vor­
bereitungsdienst für Beamtinnen in Bund, Ländern und Gemeinden liegt im allgemei­
nen bei 32 Jahren. Ausnahmen bestehen für Schwerbehinderte, die bis zu einem Höch­
s~lter von 40 in den Vorbereitungsdienst aufgenommen werden können. Und be­
zeichnenderweise für ehemalige Zeitsoldaten der Bundeswehr, für die ebenfalls die 
Zulassungsschranke „32" nicht gilt (§ 7, Absatz 2 Soldatenversorgungsgesetz). Keine 
Ausnahmen gibt es für Frauen, die nach einer Phase der Kindererziehung oder sonsti­
ger Familienarbeit ins Beamtinnenverhältnis streben. 
~u:h für die Übernahme in das feste Beamtenverhältnis bestehen Altersgrenzen. So 
ist In Nordrhein-Westfalen die Einstellung in den Landesdienst nur mit Einwilligung 
des Finanzministers zulässig, „ wenn der Bewerber das 45. Lebensjahr vollendet hat 
und für ihn das 65. Lebensjahr die Altersgrenze ist, in allen anderen Fällen, wenn der 
Bewerber das 40. Lebensjahr vollendet hat." Eine Altersschranke, die sich faktisch 
gegen Wiedereinsteigerinnen in der „dritten Phase" richtet. „ Diese Vorschriften wol­
len vor allem einen ausgeglichenen Altersaufbau sichern und einer übermäßigen Be­
lastung der Haushalte vorbeugen" (Scheerbarth/Höffken 1985, S. 246). 
Obwohl die Anstellung auf Lebenszeit eigentlich zu den „hergebrachten Grundsätzen 
des Berufsbeamtentums" gehört, enthalten die Beamtengesetze Altersgrenzen, bei de­
ren Erreichen die Versetzung in den Ruhestand zwingend vorgeschrieben ist. Ihr Ur­
sprung ist übrigens rein arbeitsmarktpolitischer Natur: das verbindliche Ruhestand­
salter für Richter und Beamte wurde durch die 11 Personalabbauverordnung" vom 
27.10.1923 für das gesamte Reichsgebiet verfügt. Vorher mußte die Dienstunfähigkeit 
~e?e~ Alters oder aus sonstigen Gründen regelmäßig in einem besonderen Verfahren 
~dividuell festgestellt werden (Schröder 1984, S. 88). Heute ist die Altersgrenze für 

eamtinnen im allgemeinen 65. Als Begründung wird genannt, „daß die meisten Be­
~i:nten, die ein bestimmtes Alter erreicht haben, erfahrungsgemäß mehr oder weniger 

ienstunfähig sind" (Ule 1970, S. 97). 

Anders als im Beamtenrecht gibt es für Arbeiterinnen und Angestellte keine gesetzlich 
vorgeschriebene Altersgrenze, bei deren Erreichen sie aus dem Erwerbsverhältnis aus­
z~cheiden haben. Häufig ist jedoch eine Altersgrenze durch Tarifvertrag, Betriebsver­
~~b~rung oder auch im ~inzelarbei~svertrag festgele?t, etwa durch die.Klaus~! i~ 

beitsvertrag: „Das Arbe1tsverhältms endet automatisch, ohne daß es emer Kund1-
ßung b.edarf, mit Ablauf des Mon~ts, der auf.di: ~ollendu~g des 65. Lebe~sj~hrs folgt." 
( erartiger „Zwang zur Rente" wird in der 1ur1stlschen Literatur als zulass1g erachtet 
~nders: Schröder 1984). Mit Inkrafttreten des Rentenreformgesetzes am 1.1.1992 ist 
~me ~eue Situation geschaffen. Nach der Neuformulierung im Sechsten Sozialgesetz-

Uch ist „eine Vereinbarung, wonach ein Arbeitsverhältnis zu einem Zeitpunkt enden 
so!I, in dem der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Rente wegen Alters hat", nur dann 
Wirksam, „wenn die Vereinbarung innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Zeit­
~':;kt geschlossen oder von dem Arbeitnehmer bestätigt worden ist" (SGB VI,§ 41, 

satz 4, Satz 3). 23 



Unzulässig ist in jedem Fall die zwangsweise Verrentung von Frauen bereits mit dem 
60. Lebensjahr. Frauen können zwar (bisher noch) mit 60 in Rente gehen. Aber es kann 
für sie viele Gründe geben, darüber hinaus berufstätig sein zu wollen, sei es aus Freude 
an der Arbeit, sei es um Ansprüche aus Sozial- oder Betriebsrente zu erhöhen. Bestim­
mungen (im Tarifvertrag, in der Betriebsvereinbarung oder im Einzelarbeitsvertrag), 
wonach das Arbeitsverhältnis mit dem 60. Lebensjahr endet, sind diskriminierend und 
können angefochten werden (Pfarr/Bertelsmann 1989, S. 381 f.). Die Möglichkeit für 
Frauen, bereits mit 60 in Rente zu gehen, besteht im übrigen in dieser Form nur noch 
bis zum Jahr 2001. Das Rentenreformgesetz 1989 /92 hebt danach die sozialversiche­
rungsrechtliche Altersgrenze auch für Frauen stufenweise auf 65 an. 

Altersprivilegien 

Ein paar Vorteile gegenüber Jüngeren in vergleichbarer Tätigkeit haben Ältere in fe­
stem Arbeitsverhältnis. So gibt es zum Beispiel zahlreiche tarifliche Schutzregelungen 
für Ältere, vor allem solche, die die Schichtarbeit für diesen Personenkreis einschrän­
ken. Ältere haben zumeist einen tariflich abgesicherten längeren Urlaub als jüngere 
Beschäftigte. 
Entgelttarife differenzieren meist nach Anzahl der Berufsjahre, teilweise auch nach 
Lebensjahren. Gehaltssteigerungen in Abhängigkeit von Berufsjahren sind zum Bei­
spiel das Muster bei Banktarifen und im Einzelhandel. Der Bundesangestellten-Tarif 
sieht in einer Kombination von Berufsjahren und Lebensalter alle zwei Jahre einen 
Gehaltssprung nach oben vor, bis maximal zum 49. Lebensjahr. Frauen mit Berufsun­
terbrechung durch Familienarbeit sind bei Steigerungen allein nach Berufsjahren be­
nachteiligt. 
Ältere Beschäftigte und solche mit langer Betriebszugehörigkeit genießen nach § 1 
Kündigungsschutzgesetz einen erhöhten Schutz vor „Freisetzung" aus betrieblichen 
Gründen. Auch zahlreiche Tarifverträge kennen Absicherungsklauseln für Ältere ge­
genüber Kündigungsabsichten der Arbeitgeber. 
Selten bieten derartige Bestimmungen wirklich Schutz vor Verlust des Arbeitsplatzes. 
Aber sie können durch finanzielle Regelungen (Abfindungen) den Übergang in die 
Rente zumindest materiell abfedern. Als die Bundesregierung 1983 die „ Vorruhe­
standsregelung" einführte, die es Beschäftigten unter bestimmten Voraussetzungen 
ermöglichte, bereits mit 58 aus dem Erwerbsleben auszuscheiden, wurde dies zwar 
auch damit begründet, den vom Zweiten Weltkrieg besonders betroffenen Jahrgängen 
1925 1938 einen Ausgleich für Krieg und Gefangenschaft zu bieten, aber das eigent­
liche Ziel war arbeitsmarktpolitischer Natur, Platz für Jüngere zu schaffen, was dann 
auch von den Betrieben gern aufgegriffen wurde. In einer Befragung von männlichen 
Angestellten und Arbeitern, die die Vorruhestandsregelung in den achtziger Jahren 
genutzt hatten, empfanden nachträglich 29 Prozent die Berufsaufgabe als belastend 
(Lehr 1991, S. 228). 
Wer Vorruhestands- oder Altersübergangsgeld vom Arbeitsamt bzw. Rente von der 
BfAoder LVA bezieht, kann nur noch in sehr beschränktem Umfang erwerbstätig sein, 
hat sich also endgültig aus dem Berufsleben verabschiedet. Das geschieht nicht bei 
allen Endfünfzigern freiwillig, vor allem nicht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, 
wo Ende Juli 1992 die Vorruhestandsregelung bei der „Gesamtentlastung" des Ar­
beitsrnarktes mit 44 Prozent (gefolgt von beruflicher Weiterbildung, ABM und Kurz­
arbeit) die Hauptrolle spielte (Presseinformationen 35/92, S. 9). 
Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmerinnen nach 97 Arbeitsförderungsgesetz 
oder Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose spielen dagegen beim Abbau der 

24 Erwerbszahlen nur eine untergeordnete Rolle (Presseinformationen 35/92, S. 13). 



Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmerlnnen nach§ 97 Arbeitsförderungsge­
setz oder Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose spielen dagegen beim Abbau 
der Erwerbslosenzahlen nur eine untergeordnete Rolle (Presseinformationen 35/92, S. 9). 
Immerhin haben ältere Arbeitslose länger Anspruch auf Arbeitslosengeld.3) 

Abwertung der Ältereren - warum die Jugend so attraktiv ist 

In der Fachliteratur finden sich bisher keine Hinweise auf den in den Unternehmen 
grassierenden Jugendkult. Personalwirtschaftliche Fachbücher raten lediglich, die in­
ne_rbetriebliche Nachwuchsquote im Auge zu behalten, damit ältere, ausscheidende 
Mitarbeiter rechtzeitig ersetzt werden können, wobei ein „möglichst ausgewogenes 
Verhältnis zwischen älteren und jüngeren Arbeitskräften in den einzelnen Bereichen 
und Berufsgruppen sicherzustellen" sei; dabei gelte es, die Gefahr zu vermeiden, „daß 
e~ zu einem Aufstiegsstau kommt, der zur Unzufriedenheit unter den Mitarbeitern 
führen kann und so das Risiko der Abwanderung qualifizierter Mitarbeiter erhöht" 
(RKW-Handbuch 1990, S. 496; dies vielleicht ein erster Hinweis auf das „drängende" 
Problem der auf schnelle Karriere getrimmten Yuppie-Generation). 

f?ie Wertschätzung des Alters und damit assoziierter Kompetenzen wie Erfahrung, 
Uberblick, Ruhe hat in Deutschland in diesem Jahrhundert kontinuierlich abgenom­
~en (manager magazin 1992, S. 166). Lehr/Wilbers merken an, daß seit Ende der 
'.unfziger Jahre seitens der Betriebe und der Gesellschaft den älteren Erwerbstätigen 
1i:imer weniger Fähigkeiten zugesprochen werden, ihre Leistungen immer negativer 
e_~n?eschätzt werden und die Überzeugung sich verbreitet, daß es mit der Leistungs­
fahigkeit spätestens Ende 50 bergab gehe (Lehr/Wilbers 1992, S. 166). Die meisten 
Annahmen über verminderte Leistungsfähigkeit Älterer erweisen sich durch wissen­
schaftliche Untersuchungen als Vorurteile. Unfallhäufigkeit, Krankheiten, Fertigkei­
ten, Motivation, Lernbereitschaft u. a. scheinen bei Berufstätigen nicht in erster Linie, 
Wenn überhaupt, vom Alter abzuhängen, sondern werden maßgeblich von anderen 
Faktoren bestimmt (z.B. Berufsausbildung, Training, Betriebsklima; vgl. ebd., S. 204 f.). 
Den~och sind viele Personalplaner zunehmend der Überzeugung, daß Ältere weniger 
~utig'. weniger „innovativ", daß sie unflexibel und technikfeindlich seien. Nachdenk­
ichkeit, Erfahrung, Abwägen-Können, Eigenschaften, die mit Alter verbunden wer­
~en, sind_ weniger gefragt als Entscheidungsfreudigkeit, Tempo, aggressives Herange-

en an die Probleme, fixes Abhaken der Karrierestufen. Ein nicht nur alten-, sondern 
auch frauenfeindlicher Trend. Dem Rollenbild des karriereorientierten Dynamikers 
entsprechen junge Männer leichter als junge Frauen - sofern diese in den entsprechen­
den Jahrgängen nicht ohnehin durch Familienarbeit „behindert" sind. 

":W~s die Jugend so unwiderstehlich macht? Sie ist knapp, sie ist der Ort der Sehnsucht, 
sie Ist die Zukunft - und vor allem ist sie die Hoffnung, daß alles besser wird" (manager 
?1agazin 1992, S. 166). Der allgemein grassierende Jugendkult ist Teil des „corporate 
~age" _vieler Unternehmen geworden. Wenn die herrschenden Werte Jugend und 
d ~.nam1k sind, werden Werte wie Erfahrung und Abwägen in den Hintergrund ge-
:an&~· Der Siegeszug der Computertechnologie hat den Trend gestützt und beschleu­

nigt._ Altere gelten als alten Mustern verhaftet, als skeptisch eingestellt gegenüber die­
Jer sich rasant entwickelnden und sich ständig verändernden Technik. Inzwischen gilt 
~gend als Allheilmittel gegen so gut wie jede Verkrustungserscheinung in Bürokra­
h~n und Unternehmen. Wobei oft mehr auf die Image-Komponente der Jugend gesetzt 
Wird als auf ihre tatsächliche Kompetenz (ebd.). Dazu paßt das Karrierestreben heuti-
ger lfochschulabsolventen. War es früher durchaus möglich, sich jahrzehntelang vom 25 



Facharbeiter bis in die Manager-Position hochzuarbeiten, so möchte der akademische 
Jungdynamiker heute spätestens mit 35 Abteilungsleiter sein. 
Das positive Image der Jugend, das bei der Einstellung und Beschäftigung junger 
Leute auf den Betrieb und dessen Produkte ausstrahlt, dürfte auch gewichtiger sein 
als Erwägungen wie die, Ältere seien „zu teuer". Die Belastung betrieblicher oder 
staatlicher Pensionskassen durch vorzeitiges Ausscheiden rüstiger Älterer, die oft zu 
zahlenden hohen Abfindungen, belasten Unternehmen und Verwaltungen ja auch -
von der Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge für das wachsende Heer der 
Rentnerinnen mal ganz abgesehen. 
Ein weiterer Grund für die Bevorzugung der Jüngeren dürfte sein, daß diese anpas­
sungsbereiter sind, für Vorgesetzte leichter handhabbar als ältere, gefestigte Persön­
lichkeiten, die sich nicht mehr allen Zumutungen gegenüber entgegenkommend ver­
halten. Die innerbetriebliche Sozialisation junger Kräfte vermag diese auf die speziel­
len Unternehmensbedürfnisse (oder was die Vorgesetzten dafür halten) hin zu formen 
und zu prägen, während bei der Einstellung von 40- oder 50jährigen, die von „außen" 
kommen, wohl eher mit „Reibungsverlusten" gerechnet wird. 

Wenn Unternehmer bei Älteren eine Abnahme der körperlichen Leisungsfähigkeit 
vermuten, mag dies insofern zutreffen, als die Ansprüche durch Arbeitsintensivierung 
und Leistungsverdichtung ständig höher geschraubt werden. Insbesondere viele ge­
werbliche Arbeiter Innen sind lange vor dem 60. oder 65. Lebensjahr kaputtgearbeitet. 
Auch der psychische Druck scheint zuzunehmen. Von den Frührentnerinnen des Jah­
res 1991 schieden 20 Prozent wegen der Diagnose „Neurosen, Psychosen" vorzeitig 
aus dem Erwerbsleben (bei den Männern machten mit 27 Prozent die Herz- und Kreis­
lauferkrankungen den größten Anteil aus). Insgesamt waren 28 Prozent der Neurent­
nerinnen des Jahres 1991 Frührentnerinnen, die wegen angeschlagener Gesundheit 
ihre Berufstätigkeit vorzeitig aufgeben mußten. 

Die wenigen von der Privatwirtschaft bisher unternommenen Anstrengungen zur För­
derung von Frauen auf mittlerer und höherer Ebene werden durch den patriarchalen 
Jugendkult wieder in Frage gestellt. Auch in hochqualifizierten und Führungspositio­
nen neigen Frauen eher als Männer dazu, sich auf die Arbeitsinhalte zu konzentrieren 
und weniger auf hohes Einkommen, Prestige und Autorität zu pochen (vgl. z.B. Bock­
Rosenthal/Haase/Streeck 1978). Von Freiräumen für Familie, Partnerin, Privatleben, 
die sich Frauen eher nehmen wollen oder müssen, mal ganz abgesehen. 
Die in langsameren beruflichen Entwicklungsmustern immerhin vorstellbare „Karrie­
re ab 35" (nach einer sogenannten Familienphase) hat in der jetzigen „schnellebigen 
Zeit" denkbar schlechte Chancen. 

Schlägt das Pendel zurück? 

Es gibt aber auch gegenläufige Tendenzen. Seit rund zehn Jahren beobachtet man in 
den Vereinigten Staaten eine eher neutrale Einstellung zu älteren Menschen, teilweise 
sogar eine Zunahme positiver Wertschätzung (Lehr 1991, S. 285). Ein solcher Wandel 
könnte hierzulande durch demographische Entwicklungen gestützt werden. Der Zeit­
punkt, zu dem Menschen als „alt" eingeschätzt werden, ist nicht zuletzt abhängig von 
der Sitµation auf dem Arbeitsmarkt. „In Zeiten des Arbeitskräftemangels werden Ar­
beitnehmer zu einem späteren Zeitpunkt in die Kategorie der ,Älteren' eingestuft als 
in Zeiten des Arbeitsplatzmangels" (Lehr/Wilbers 1992, S. 204). Allgemein wird da­
von ausgegangen, daß nach der Jahrtausendwende Arbeitskräfte wieder rar werden. 

26 Denkbar ist aber auch, daß Rationalisierung und eine wieder ansteigende Geburten-



rate, technischer Fortschritt und Zuwanderung bewirken, daß sich die Arbeitslosigkeit 
doch nicht in Luft auflöst. Die jüngste Rentenreform mit der Ausweitung der sozial­
v~rsicherungsrechtlichen Altersgrenzen ist nicht nur eine Antwort auf die defizitäre 
Fmanzlage der Rentenversicherungsträger, sondern auch auf mögliche zukünftige 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Denkbar, daß eine SOjährige, die heute als „äl­
tere Arbeitnehmerin" eingeschätzt wird, im Jahr 2015 in den Augen von Arbeitgebern 
noch als überaus produktiv und leistungsfähig gilt. 
Nach Einschätzung der Prognos AG wird die fachliche Leistung in Zukunft nicht mehr 
al~ein ausschlaggebend sein. Einmal Gelerntes verliert immer rascher an Bedeutung. 
Die Bereitschaft,die in Zukunft wohl noch stärker gefragt sein wird, immer neue Wis­
sensinhalte aufzunehmen und sich neuen Bedingungen anzupassen, entspricht zwar 
d~n Vorstellungen, die sich Personalchefs und andere von der Jugend machen. Aber 
die demographischen Entwicklungen könnten dafür sorgen, daß ständige Aus-, Fort­
U~d Weiterbildung auch für Berufstätige über 40 Jahren angeboten wird. 
Die Prognos AG sieht auch einen Wandel bei den in den Unternehmen und Verwal­
tungen gewünschten sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Soziale Kompeten­
ze_n wie Sensibilität und Kommunikationsfähigkeit, Kollegialität und Kooperationsbe­
reitschaft, die Fähigkeit, sich in ein Team zu integrieren, sind in Zukunft stärker gefragt 
(F:auenförderung 1988, S. 21 f.). Das sind Eigenschaften, die vielleicht nicht unbedingt 
mit „Alter" assoziiert werden, die aber im allgemeinen auch nicht den heute dominie­
r~n~en Jungdynamikern zu eigen sind. Es sind übrigens eher „ weibliche" Fähigkeiten, 
die m der Sozialisation der meisten Männer vernachlässigt wurden. Männliche Mana­
ger müssen sie sich in Gruppendynamik-Trainings erst mühsam aneignen. 
Betriebliche Erziehungsurlaube, die in einigen Großunternehmen Müttern (auch Män­
nern, so sie' stäten) erlauben, auf einige Jahre aus dem Betrieb auszusteigen, sind nicht 
nur dem „frauenfreundlichen" Image dieser Unternehmen geschuldet. Es ist auch das 
~estreben erkennbar, qualifizierte Mitarbeiterinnen zu erhalten und deren Fähigkeiten 
uber das mittlere Lebensalter hinaus zu nutzen. In die gleiche Richtung weist die in 
d~_n "alten" Bundesländern wiederbelebte Diskussion über Betriebskindergärten, die, 
Wahrend sie im Osten massiv abgebaut werden, im Westen in Zukunft dazu dienen 
~ollen, qualifizierte Frauen auch über die Geburt des ersten oder zweiten Kindes im 

etrieb zu halten 4l_ 

Altersdiskriminierung- ein Unrecht, gegen das wir das Recht 
mobilisieren können 

Im Vordergrund steht aber heute die Erfahrung von Älteren, von älteren Frauen zu­
~al, daß ihnen oft verweigert wird, sich durch Erwerbsarbeit einen angemessenen 

ebensunterhalt zu verdienen und sich durch Rentenanwartschaften vor Altersarmut 
zu schützen. 
Im folgenden möchte ich diskutieren, ob diese offene (wie im Beamtenrecht) oder 
v~rsteckte Form von Altersdiskriminierung mit dem Rechtssystem vereinbar ist bzw. 
Wie dieses ergänzt werden müßte, um zumindest grobe Diskriminierung in Zukunft 
zu erschweren. 
Das Bundesverfassungsgericht hat sich verschiedentlich zur Festsetzung von Alters­
~renzen u~d deren Vereinbarkeit mit Art. 12 GG (Freiheit der Berufswahl) geäußert. 

0 _nkret ging es dabei um staatliche Zulassungsvoraussetzungen für Bezirksschorn­
steinfeger (BVerfGE 1,264), Hebammen (BVerfGE 9, 338) und von Bauingenieuren zu 
sta~tlichen Prüfingenieuren (BVerfGE 64, 82). Nach Meinung des Bundesverfassungs­
fenchts in allen drei Entscheidungen greifen Höchstaltersgrenzen als subjektive Zu­
assungsvoraussetzungen in die Freiheit der Berufswahl ein. Altersgrenzen dürfen 27 



nicht „außer Verhältnis zu dem angestrebten Zweck der ordnungsgemäßen Erfüllung 
der Berufstätigkeit stehen und keine übermäßige unzumutbare Belastung enthalten" 
(BVerfGE 64, 82). In allen drei Entscheidungen hat das Bundesverfassungsgericht eine 
auf die Vollendung des 70. Lebensjahres abgestellte Altersgrenze als zumutbar und 
verfassungsrechtlich zulässig angesehen. Dabei stützte es sich auf die „allgemeine 
Auffassung", die sich nicht nur in den Altersgrenzen des öffentlichen Dienstes, son­
dern auch im Sozialversicherungsrecht niedergeschlagen habe und die von einer Ab­
nahme der Leistungsfähigkeit im siebten Lebensjahrzehnt ausgehe, was einen Ein­
schnitt rechtlicher Art erlaube und unter Umständen sogar erfordere (wie etwa aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit bei den Prüfingenieuren). Das Problem der Dis­
kriminierung auf dem Erwerbsarbeitsmarkt setzt aber, wie dargelegt, wesentlich vor 
dem 70. Lebensjahr ein, immer häufiger mit dem 35. oder 40. Lebensjahr. 

Die Freiheit der Berufswahl gründet, wie andere Grundrechte auch, auf der Menschen­
würde (Art. 1, 1 GG) und der freien Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2, 1 GG). 
Schon 1955 stellte das Bundesarbeitsgericht fest, daß „der Arbeitgeber nicht bloß auf­
grund seiner Treuepflicht, sondern vor allem auch aufgrund der jedermann aus Art. 1 
und 2 GG obliegenden Verpflichtung(. .. ) alles unterlassen (muß), was die Würde des 
Arbeitnehmers und die freie Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigen kann" (BA­
GE 2, 224/225). 
Das „Allgemeine Persönlichkeitsrecht" wird heute nicht mehr nur als Abwehrrecht -
etwa als Recht auf Privatheit gegenüber bestimmten Formen des Enthüllungsjourna­
lismus - begriffen. Zur Menschenwürde und freien Entfaltung der Persönlichkeit ge­
hört auch die Entfaltung der Persönlichkeit im Beruf. „Das Leben der meisten Bürger 
wird zu einem ganz wesentlichen Teil durch ihren beruflichen Werdegang bestimmt. 
Gerade die Tätigkeit im Beruf stellt für viele eine wesentliche Möglichkeit dar, ihre 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten zu entfalten. Dabei greift der arbeitsrechtliche 
Persönlichkeitsschutz auch schon im vorvertraglichen Bereich ein" (Eisemann 1988, S. 
231 mit weiteren Nachweisen). 
Ähnlich argumentiert das Bundesarbeitsgericht in Fällen, in denen Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts der Zugang zu einer bestimmten Erwerbsarbeit verweigert wurde. 
Einer Tierpflegerin bestätigte das Bundesarbeitsgericht eine Verletzung ihres allgemei­
nen Persönlichkeitsrechts infolge geschlechtsspezifischer Diskriminierung: „Das all­
gemeine Persönlichkeitsrecht umfaßt das Recht des einzelnen auf Achtung seiner 
Menschenwürde und Entfaltung der individuellen Persönlichkeit. Im Arbeitsleben hat 
jeder Arbeitnehmer ein Recht, nach sachangemessenen Maßstäben beurteilt zu wer­
den ... Sie (die zurückgewiesenen Bewerberinnen, Anm. C. P.) werden bei der Bewer­
bung um Einstellung daran gehindert, die erstrebte Berufstätigkeit aufzunehmen und 
damit ihre individuelle Persönlichkeit zu entfalten, indem ihnen die chancengleiche 
Teilnahme an einem Auswahlverfahren von vornherein verweigert wird" (Urteil vom 
14.3.1989, BAGE 61, 212/213). 

Diese Grundsätze sind meines Erachtens auf Altersdiskriminierung übertragbar. Al­
tersgrenzen, die Menschen über 35 von vornherein von Berufen oder Tätigkeiten aus­
schließen, stellen keine Beurteilung der Bewerberin nach sachangemessenen Maßstä­
ben dar. So, wie das Bundesarbeitsgericht feststellt, daß ein Arbeitgeber, der bei der 
Auswahl zu Unrecht (weil nicht sachangemessen)5

) auf das Geschlecht abstellt, die 
Entfaltungsmöglichkeiten der Bewerberin mit dem „falschen"Geschlecht beeinträch­
tigt und damit deren berufliche Fähigkeiten herabwürdigt, so beeinträchtigt ein Ar­
beitgeber, der Ältere von vornherein aus dem Kreis der Bewerberinnen aussortiert, 
deren Persönlichkeitsrechte und würdigt ihre beruflichen Fähigkeiten herab. Wenn die 

28 Benachteiligung eines Menschen aufgrund „seines" Geschlechts die Würde der Person 



verletzt, so trifft dies auch zu bei der Benachteiligung eines Menschen aufgrund des 
~ebensalters. Als rechtliche Folgen wären mindestens Schadensersatzforderungen in 
ahnlicher Höhe wie bei geschlechtsspezifischer Diskriminierung einzuklagen. Auch 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts enthält der Grundsatz der 
freien Entfaltung der Persönlichkeit h das Recht auf eine entgeltliche Verwendung der 
Arbeitskraft (Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 35, 201, 205). 
V~r diesem Hintergrund ist fraglich, ob die Altersbeschränkui:i:gen im Beamtenrecht 
mit der Verfassung in Einklang stehen. Mindestens wären aber Offnungsklauseln ana­
log derer zugunsten von Zeitsoldaten auch für andere „benachteiligte" Gruppen, ins­
~esondere für Frauen nach einer „Familienphase", zu schaffen. Als Arbeitgeber ist der 
0 ffentliche Dienst unmittelbar an das Grundgesetz gebunden. 

Für den Bereich der Privatwirtschaft enthält das Betriebsverfassungsgesetz einige 
Wahrscheinlich selten angewandte Antidiskrirninierungsklauseln. § 75 bestimmt nicht 
~~:' daß Arbeitgeber und Betriebsrat darüber zu wachen haben, „daß alle im Betrieb 
~ahgen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, 
Insbesondere daß jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Ab­
s.~a:nmung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Be­
tati~ung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts unterbleibt." Arbeitgeber und 
~etnebsrat sind auch gehalten, „darauf zu achten, daß Arbeitnehmer nicht wegen 
~berschreitung bestimmter Altersstufen benachteiligt werden." Das gilt auch schon 
im Vorfeld des Arbeitsverhältnisses, nämlich bei der Einstellung. Nach§ 99, Absatz 2 
Betriebsverfassungsgesetz kann der Betriebsrat die Zustimmung zu einer Einstellung 
(~mgruppierung, Versetzung o.ä.) verweigern, wenn die personelle Maßnahme gegen 
ein Gesetz verstößt. 

~ie bevorzugte Einstellung Jüngerer könnte (bzw. müßte) demnach schon allein des­
_alb den Widerspruch des Betriebsrats (und unter Umständen langwierige Arbeitsge­
~chtsverhandlungen, vor denen Unternehmen erfahrungsgemäß zurückscheuen) 

ervorrufen, weil sie gegen Grundprinzipien der Verfassung verstößt. Inwieweit die 
Grundrechte eine „Drittwirkung" auch im Verhältnis der „Privatbürger" untereinan­
der entfalten, ist zwar umstritten. Die mühsam errungenen Fortschritte in der rechtli­
~en Be~ämpfung der Frauendiskriminierung könnten aber bei der Bekämpfung der 
S ltersd1skriminierung analog angewandt werden. Demnach müßten zum Beispiel in 

tellenanzeigen genannte Altersgrenzen rechtlich bereits als Absicht zu diskrirninie­
~n bewertet werden und entsprechende Schadensersatzklagen nach sich ziehen. 

ber der rechtliche Schutz gegen Altersdiskriminierung im Erwerbsarbeitsmarkt und 
am Arbeitsplatz ist dennoch überaus lückenhaft. Selbst zu dem rudimentären Schutz 
der ~rauen durch das Gleichbehandlungsgesetz (insbesondere § 611 a und b BGB) gibt 
es nichts Analoges für Ältere. 

Der GRÜNE Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes hatte 1986 den Vorschlag 
gemacht, den „Betroffenen"-Katalog des Artikels 3, Absatz 3 GG (,,Niemand darf we­
ße1:1" s~ines Geschlechtes, seiner Abstammung ... ") durch die Merkmale „sexuelle 

8
nentierung", „Alter", und „seelische und körperliche Verfassung" zu ergänzen 

( Undestagsdrucksache 10 / 6137). Das Kriterium „Alter" erscheint aber weder im Ent­
wurf der Humanistischen Union „Frauen in bester Verfassung" noch im Verfassungs­
~n~urf des Kuratoriums für einen demokratisch verfaßten Bund deutscher Länder; 
f eide Entwürfe haben aber beispielsweise an dem Kriterium „sexuelle Orientierung" 
;stgehalten. Auch die am 14.6.1992 per Volksentscheid angenommene Verfassung 

randenburgs verbietet im Art. 12, Absatz 2 die Diskriminierung u.a. aufgrund von 
„sexueller Identität", nicht aber aufgrund von „Alter".6) 29 
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In den meisten EG-Ländern sieht die rechtliche Lage in bezug auf die Altersdiskrimi- · 
nierung noch schlechter aus als in der Bundesrepublik. Im öffentlichen Dienst Belgiens 
wurden beispielsweise Frauen bis vor kurzem mit 60 Jahren in den Zwangsruhestand 
geschickt. In Spanien gibt es einen Ges~tzesvorschlag, Menschen mit 70 den Führer­
schein zu entziehen. Dagegen trat in Frankreich bereits 1986 ein Gesetz in Kraft, das 
Höchstaltersgrenzen in Stellenanzeigen verbietet (article L 311 4 Code du Travail). 
Ähnliche Bestimmungen wie im deutschen Rentenreformgesetz 1992, die verbieten, 
Ältere aufgrund von Vorruhestandsregelungen vorn Arbeitsplatz zu verdrängen, exi­
stieren in Frankreich seit 1987 (Frankreichs Erwerbsquote von Männern zwischen 55 
bis unter 64 war mit 50 Prozent 1988 eine der niedrigsten in der OECD - Eurolink 1990, 
s. 7). 
Die EG-Sozialcha~~a spricht sich gegen jede Form von Diskriminierung aus. Gegen 
Diskriminierung Alterer auf dem Erwerbsarbeitsmarkt hat das Europäische Parla­
ment verschiedentlich Resolutionen verabschiedet, offenbar ohne besondere Wirkung. 
Im De-Vitto-Report über das Aktionsprogramm zur Sozialcharta wird die Europäische 
Kommission aufgefordert, gesetzliche Bestimmungen und Praktiken in bezug auf Al­
tersdiskriminierung in den Mitgliedsstaaten zu untersuchen. Die EG-eigene Personal­
politik diskriminiert aber selbst laufend Ältere: Fast alle von der EG ausgeschriebenen 
Stellen sind mit Höchstaltersgrenzen versehen. Auf entsprechende Anfragen von Ab­
geordneten antworteten Kommission und Verwaltung des Europa-Parlaments, ältere 
Arbeitnehmerinnen seien nicht bereit, die angebotenen, untergeordneten Posten zu 
besetzen ... (Eurolink 1990, S. 6). 
„Eurolink Age", eine seit 1981 auf EG-Basis tätige nichtstaatliche Organisation, hat zu 
einer Kampagne gegen Altersdiskriminierung, insbesondere in der Erwerbsarbeit, 
aufgerufen. Organisationen und Einzelpersonen in den zwölf Ländern werden aufge­
rufen, Beispiele diskriminierender Praktiken dem Petitionsausschuß des Europa-Par­
laments vorzulegen. 

Die Tatsache, daß rnan/frau mit 45 oder früher zum „alten Eisen" gehört, hat bisher 
eher zur Resignation und zum Sich-Fügen ins anscheinend Unvermeidliche geführt. 
Empörung und vor allem Widerstand gegen diesen Angriff auf die Menschenwürde 
stehen noch aus. Anscheinend findet niemand etwas dabei, wenn 48jährige Wissen­
schaftlerinnen Habilitationsstipendien verweigert werden, weil sie „zu alt" sind. „Der 
Zug" ist halt „abgefahren". Viele Frauen haben ihn oft deshalb nicht besteigen können, 
weil sie im entscheidenden Moment mit Kindererziehung statt mit Karriereplanen 
beschäftigt waren. Oder sie sind tatsächlich schon in frühem Alter nervlich und kör­
perlich am Ende, weil sie zusätzlich zur Familienarbeit im Akkord an Maschine oder 
Fließband tätig waren. In der ehemaligen DDR werden über 50jährige Männer und 
ebenso Frauen jeglichen Alterszwangsentlassen. Weil Frauen die Hauptlast der Re­
produktionsarbeit aufgebürdet bekommen, sind sie in doppelter Hinsicht die Opfer 
der Altersdiskriminierung. 

Der Weg über das Recht ist nur eine Möglichkeit, Altersdiskriminierung anzugreifen. 
Zur Zeit spielt sie sich ähnlich „naturwüchsig" ab wie Frauendiskriminierung in den 
fünfziger Jahren. Noch scheint die Wut der älteren Generation darüber, „ausgebraucht 
und abgeschoben "zu sein (so das Motto der brandenburgischen Frauenwoche im Mai 
1992), eher in Resignation als in Aktion umzuschlagen. Eine Organisation wie die der 
„GraJ:!.en Pantherlnnen" auch für die mittlere Generation täte not. Einstweilen kann 
ein Blick auf das Recht helfen, uns unserer Rechte bewußt zu werden und sie einzu­
fordern, auch dann, wenn sie noch nicht in Paragraphenforrn verankert sind. 



Anmerkungen 

1) Zahlen-Fakten-Trends. Monatlicher Pressedienst des Statistischen Bundesamtes Nr. 10/91. 
2> A!.tenpflegerinnen erhalten nach zweijähriger Ausbildung und einem Anerkennungsjahr Gehalt nach Ver­

gutungsgruppe Kr. IV des Tarifs für Pflegepersonal; nach drei Jahren ist ein „Bewährungsaufstieg" nach Kr. 
V ~er Va möglich (nach Auskunft des Clarenbachwerks in Köln). Das Monatsgehalt nach Kr. IV, Stufe 1, 

3
betragt zur Zeit, einschließlich allgemeiner Zulage und Ortszuschlag für eine Person mit einem Kind 

.30Z,22 DM. 
3> frB. nach einer Beschäftigung von mindestens 1.560 Kalendertagen und ab dem 49. Lebensjahr 676 Werktage. 

nter 42 Jahren erhält man bei einer vorangegangen Beschäftigungsdauer von 720 Tagen oder länger maxi­
mal 312 Tage Arbeitslosengeld. 

4> Vgl. Kölner Stadt-Anzeiger vom 21.7.1992 und Financial Times vom 30.9.1988: „The attraction of mature 
women. Companies will mcreasingly need to entice a valuable resource back to work." 

5> ~~ne .sachangemessene Diskriminierung wäre zum Beispiel die Anstellung eines männlichen Schauspielers 
1ur eme männliche Rolle. 

6) Das Kriterium „Alter" hat dagegen nicht vergessen die ,,Initiativgruppe Frankfurt. Frauen für eine neue 
~erfas~ut?g" in ihrer Vorlage für die Verfassungsdebatte am 29.9.1990 in der Paulskirche. Vgl. „Streit", 

em1mst1sche Rechtszeitschrift Nr.4/1990, S. 156. 
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